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1 Anlass 

Die Alterric Deutschland GmbH plant die Errichtung von sieben Windenergieanlagen (WEA) im 

Windpark (WP) „Grunow-Mixdorf“ (Landkreis Oder-Spree, Land Brandenburg). In diesem 

Zusammenhang wurde das Büro für Freilandbiologie KS Umweltgutachten GmbH beauftragt, die 

geplanten Eingriffsflächen einschließlich der Zuwegungs- und Kranstellflächen auf das Vorhandensein 

potenzieller Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Fledermäusen und Vögeln zu untersuchen. Zwei der 

Anlagenstandorte befinden sich auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen südwestlich der Ortschaft 

Mixdorf.  

Die Notwendigkeit dieser Untersuchung ergibt sich aus dem geltenden Schutzstatus dieser 

Artengruppe. Alle heimischen Fledermausarten sind im Anhang IV in der Richtlinie 92/43/EWG der 

Europäischen Gemeinschaft (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-RL) als „streng zu schützende 

Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse“ aufgeführt. Sie gehören damit zu den 

„streng geschützten Arten“ nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, § 7 Abs. 2 Nr. 14). Alle 

europäischen Vogelarten gehören zu den „besonders geschützten Arten“ (BNatSchG §7, Abs. 2 Nr. 14). 

Beide Artengruppen unterliegen damit den Zugriffsverboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG. Daher wurde 

eine Kontrolle der betroffenen Gehölzbestände auf Fledermaus- und Vogelquartiere durchgeführt. 
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2 Methodik und Untersuchungstermine 

Seit dem 07.06.2023 ist der Erlass zum Artenschutz in Genehmigungsverfahren für 

Windenergieanlagen (AGW-Erlass) in Kraft getreten (MLUK 2023a). Die artenschutzrechtliche 

Einschätzung erfolgt unter Bezugnahme auf den AGW-Erlass und dessen Anlage 3 (MLUK 2023b). Zwei 

der sieben geplanten WEA sind auf Wald- und Forststandorten geplant und liegen somit in 

Funktionsräumen besonderer Bedeutung. Die Eingriffsflächen (unmittelbarer Eingriffsbereich) dieser 

beiden geplanten WEA GM 4 und GM 5 (Anlagenstandorte, Bauflächen, Zuwegungsflächen und die 

vom Rotor überstrichene Fläche) wurden systematisch begangen und auf Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten (FuR) untersucht. Zusätzlich wurde die an den unmittelbaren Eingriffsbereich 

angrenzende Fläche in einem Abstand von 200 Metern auf FuR untersucht (Abb. 1, Seite 5).  

Es erfolgte eine Dokumentation der Bäume, die augenscheinlich tiefgründige Höhlungen oder Spalten 

aufwiesen und somit eine gute Eignung als potenzielle FuR zeigten. Jeder Baum wurde per GPS 

vermessen, beschrieben und fotografisch dokumentiert. Eine aktuelle oder ehemalige Nutzung der 

Baumhöhle kann beispielsweise durch Kot- und Urinspuren, durch verfärbte Einfluglöcher (Fettspuren) 

oder das Vorhandensein von Nistmaterial festgestellt werden (BTHK 2018).  

Die Untersuchung der Gehölzflächen im unmittelbaren Eingriffsbereich und im Radius von 200 m um 

den Eingriffsbereich fand am 26.06.2023 statt.  

Bei einer weiteren Begehung am 03.07.2023 wurden die vorgefundenen potenziellen FuR unter 

Zuhilfenahme einer Leiter und eines Endoskops als Quartier bestätigt. Anschließend erfolgte eine 

Ausgleichskontrolle im Umkreis von 500 m um den Quartierbaum ID 58, der sich in der von der vom 

Rotor überstrichenen Fläche der geplanten WEA GM 4 befindet (Abb. 1, Seite 5).  
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3 Ergebnisse 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden im direkten Eingriffsbereich einschließlich 10 m Puffer und 

einem Radius von 200 m, 14 potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestätten (FuR) dokumentiert (Abb. 1, 

Seite 5, Tab. 1, Seite 6). Im direkten Fällungsbereich ist kein Quartierbaum vorhanden. Im Bereich der 

vom Rotor der geplanten WEA GM 4 überstrichenen Fläche befindet sich ein Quartierbaum (ID 58, 

Abb. 2, Seite 8). 

Im Zuge der Bewertung der potenziellen FuR am 03.07.23 wurde der Baum (ID 58) eindeutig als 

Quartierbaum eingestuft, da in der Baumhöhle Fledermauskot und Vogelfedern gefunden wurden 

(Abb. 3, Seite 8).  

Bei der im Anschluss durchgeführten Kontrolle hinsichtlich der Bewertung des Eingriffs, wurde im 

500 m Radius um den Quartierbaum (ID 58) nach weiteren potenziellen FuR gesucht. Insgesamt 

befinden sich im Ausgleichsradius um das Quartier 18 weitere Höhlenbäume, von denen sechs als 

Quartier bestätigt werden konnten (Tab. 1, Seite 7). 

 

Abb. 1: Untersuchungsflächen und Ergebnisse der Quartierbaumerfassung im Jahr 2023 
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Abb. 2: Quartierbaum mit Spechthöhle, Pinus sylvestris (ID 58)  

 

 

Abb. 3: Quartierbaum (ID 58), Nutzung des Quartiers durch Vogelfedern und Fledermauskot bestätigt 
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